
Wie prüfst Du den Umfang eines 
Bereicherungsanspruchs (§ 818 BGB)?

§ 818 Abs. 1 BGB: Tatsächlich gezogene NutzungenI. 

§ 818 Abs. 2 BGB: Wertersatz bei Unmöglichkeit der HerausgabeII. 

§ 818 Abs. 3 BGB: EntreicherungIII. 

§ 818 Abs. 4, 819, 820 BGB: Verschärfte HaftungIV. 


